

Satzung
des Rassegeflügelzuchtvereins 1900/1910 Rodenbach e.V.

§1                                                                Name und Sitz
Der Verein führt  den Namen:  Rassegeflügelzuchtverein 1900/1910 Rodenbach e.V.
Er hat seinen Sitz in 63517 Rodenbach, Main-Kinzig-Kreis und ist in das Vereinsregister eingetragen. Er ist Mitglied im Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e. V. (BDRG) und als Untergliederung dem Landesverband der Rassegeflügelzüchter Hessen - Nassau sowie dem Kreisverband der Rassegeflügelzüchter Hanau Stadt und Land angeschlossen. Er erkennt für sich und seine Vereinsmitglieder vorbehaltlos die Satzung des BDRG und die Satzung der für ihn zuständigen Fachverbände an.
§2           				 Zweck
Zweck des Vereins ist die Förderung der Rasse und Ziergeflügelzucht auf ideeller und gemeinnütziger Grundlage unter besonderer Herausstellung als wertvolle Freizeitbeschäftigung.
Weiter bezweckt die Arbeit des Vereins die Arterhaltung von Rassegeflügel unter  besonderer Beachtung des Gesichtspunktes der Gesundheit und Leistungsfähigkeit und die Bewahrung des Gen-Reservoirs  für den Bereich der Wirtschaftsgeflügelzucht.
Der Verein verfolgt keine finanziellen Interessen. Er enthält sich  jeder politischen und weltanschaulichen Bestätigung .
§3          				   Aufgaben 
Zur Erreichung seines Zwecks hat der Verein folgende Aufgaben zu erfüllen:
1 )          Züchterische Verbesserung der Geflügelbestände durch Verbreitung 	wissenschaftlicher Erkenntnisse.
2)    	Beratung und Aufklärung über fachgerechte Geflügelzucht und - haltung. 
3)	Förderung und Verbreitung der Rasse-und Ziergeflügelzucht durch Ausstellung nach 	einheitlichen Bestimmungen (AAB) sowie durch öffentliche Werbung unter Hinweis 	auf gesellschaftspolitische, arbeitsmedizinische und naturschützerische Werte .
4) 	Wahrnehmung des Tierschutzes auf dem Gebiet der Rasse- und Ziergeflügelzucht.
5) 	Förderung  der Jugendarbeit unter besonderer Pflege des Tierschutzgedankens.
§4        				     Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt mit dem 1. Januar und endet am 31. Dezember eines  jeden Jahres.

 §5        				 Mitgliedschaft
Der Verein hat:
           a) Ordentliche Mitglieder
           b) Ehrenmitglieder
           c) Jugendmitglieder
   a)       Ordentliche Mitglieder können alle Personen werden, die die Bestrebung des 	Vereins  unterstützen, sich mit der Rassegeflügelzucht betätigen und vorbehaltlos 	die Satzung des Vereins anerkennen.
  b)	zu Ehrenmitgliedern können von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des 	Vorstandes Personen ernannt werden, die sich um den Verein und die 	Rassegeflügelzucht besondere Verdienste erworben haben und mindestens 25 Jahre 	Mitglied des Vereins sind. 
c) 	Minderjährige können die Mitgliedschaft nur erwerben, wenn ihre 	Erziehungsberechtigten (Eltern, Vormund) den Aufnahmeantrag unterschrieben und 	zugleich bestätigen, dass sie einverstanden sind.
§6     	                                  	   Erwerb der Mitgliedschaft
	Über die Aufnahme auf Erwerb der Mitgliedschaft, die schriftlich zu beantragen ist, 	entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. Die Aufnahme kann 	ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Jedes Mitglied erhält bei Eintritt die 	bestehende Satzung ausgehändigt.
§7  				 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet:
	1) durch Tod
	2) durch freiwilligen Austritt, der nur schriftlich für den Schluss eines Kalenderjahres     	     zulässig ist. Eine wiederholte Aufnahme in den Verein ist möglich.	
	3) durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied:
                	a) drei Monate mit Entrichtung der Vereinsbeiträgen in Verzug ist und trotz                             		     erfolgter schriftlicher Mahnung diese Rückstände nicht bezahlt;
		b) sonstige finanzielle Verpflichtungen dem Verein gegenüber nicht erfüllt hat;
                         
 c) durch Ausschluss (siehe Paragraph zehn, Ziffer zwei)
§ 8 					 Mitgliedschaftsrechte
1) 	Ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder sind berechtigt, an den 	Mitgliederversammlungen teilzunehmen, Anträge zu stellen und an  Abstimmungen 	und Wahlen durch Ausübung ihres Stimmrechtes mitzuwirken.
2) 	Jugendmitglieder haben bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres in der 	Mitgliederversammlung kein Stimmrecht.
3)	Alle Mitglieder haben das Recht, sämtliche durch die Satzung gewährleisteten 	Einrichtungen zu benutzen.
4)	Jedem Mitglied, das sich durch eine Abordnung eines Vorstandsmitgliedes oder eines 	vom Vorstand bestellten Organs  in seinen Rechten verletzt fühlt, steht das Recht der 	Beschwerde an den Vereinsvorstand zu.
5) 	Die Mitgliedschaftsrechte ruhen, wenn ein Mitglied länger als drei Monate mit seinen 	finanziellen Verpflichtungen bis zur Erfüllung in Rückstand bleit.
6)	In besonderen Härtefällen oder bei Eintritt wirtschaftlicher Notlage eines Mitgliedes 	kann der Vorstand fällige Mitgliedsbeiträge herabsetzen oder Stunden.
§9					Mitgliedsbeitrag
	Die Höhe der Mitgliedsbeiträge werden von der ordentlichen Mitgliederversammlung 	(Hauptversammlung) festgesetzt. Sonderbeiträge können als Umlage nur auf 	Beschluss einer Mitgliederversammlung erhoben werden und zwar nur für Zwecke, 	die der Erfüllung der gemeinnützigen Vereinsaufgaben dienen.
§10                                                                Strafen
1)          Zur Ahndung von Vergehen, vor allem auf züchterischem Sektor, können vom          	Vorstand folgende Strafen verhängt werden:
a)	Verwarnung
b)	Verweis
2)	durch den Vorstand können Mitglieder ausgeschlossen werden und zwar:
a)	bei groben Verstößen gegen die Vereinssatzung


b)	wegen Unterlassung oder Handlungen, die sich gegen den Verein, seine Zwecke und 	Aufgaben oder sein Ansehen auswirken und die in besonderem Maße die Belange der 	Rassegeflügelzucht schädigen.
c)	wegen Nichtbeachtung von Beschlüssen und Anordnungen der Vereinsorgane.
d)	Wegen unehrenhaftem Verhalten innerhalb und außerhalb des Vereins.
	Gegen den Beschluss des Vorstandes steht dem ausgeschlossenen innerhalb einer 	Frist von zwei Wochen nach Zustellung des Ausschlussbescheides das Recht der 	Berufung an die vom Vorstand innerhalb eines Monats einzuberufende 	Mitgliederversammlung zu, deren Entscheidung endgültig ist.
	Von dem Zeitpunkt ab, an dem das auszuschließende Mitglied von der Einleitung des 	Ausschlussverfahrens in Kenntnis gesetzt wird, ruhen die Mitgliedschaftsrechte und 	das Mitglied ist verpflichtet, alle in seiner Verwahrung befindlichen Gegenstände 	unverzüglich an den Verein zurückzugeben.																		
§ 11					Organe des Vereins
	1) Der Vorstand (Paragraph zwölf)
	2) Die Mitgliederversammlung
§ 12					Der Vorstand
	Der Vorstand besteht aus:
	a)	Dem 1. Vorsitzenden
	b)	Dem Schriftführer und Pressewart
	c) 	Dem Kassierer/Schatzmeister

1) Vorstand im Sinne des Paragraphen 26 BGB sind der 1 Vorsitzende, Schriftführer/Pressewart und der Kassierer.
Jeweils zwei sind gemeinsam vertretungsberechtigt.

2) Der Vorstand ist alle drei Jahre durch die Hauptversammlung zu wählen.
	Wiederwahl ist zulässig.
	Mitglieder des Vorstandes können sich in dieser Eigenschaft nicht durch andere 	Personen vertreten lassen.	
3)	Der Vorstand führt die Vereinsgeschäfte. Die Verwendung der Mittel hat nach den 	Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit bei sparsamer Geschäftsführung ausschließlich zu 	Zwecken der Pflege der Rasse- und Ziergeflügelzucht zu erfolgen. Alle Ausgaben 	müssen vor ihrer Tätigkeit dem Grunde und der Höhe nach genehmigt sein. Die 	ordentlichen Einnahmen sind grundsätzlich für ordentliche Zwecke, die 	außerordentlichen Einnahmen für außerordentliche Zwecke zu verwenden. 	Ausgaben, die vorher nicht der Höhe nach festgestellt werden können, müssen 	mindestens dem Grunde nach genehmigt sein.
4)	Der Vorstand muss monatlich mindestens einmal zusammenkommen und ist 	beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse 	werden mit einfacher Mehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 	des 	ersten Vorsitzenden den Ausschlag
5)	Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand ordnungsgemäß gewählt 	worden ist.
6)	Der Pressewart hat die Schriftleitung für die Vereinsmitteilungen. Ihm obliegt der 	Schriftverkehr an die Fach- und Tagespresse.
7)	der Zuchtwart arbeitet sachlich im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben.


§13					Mitgliederversammlung
	Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Ihr obliegt:
1)	Die Mitgliederversammlung ist die ordnungsgemäß durch den Vorstand einberufene 	Versammlung aller ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitglieder.
2)	die ordentliche Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) findet alljährlich statt 	und soll im Monat Januar einberufen werden. Die Hauptversammlung wird vom 	ersten Vorsitzenden einberufen und geleitet. Die Einladung erfolgt schriftlich mit 	einer Frist von vier Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung, die folgende Punkte 	enthalten muss.
a)	Jahresbericht des ersten Vorsitzenden.	
b)	Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung durch den Protokollführer.
c)	die Entgegennahme der Jahresrechnung sowie des Berichtes der Rechnungsprüfer.
d)	Jahresbericht des Jugendobmannes.
e)	die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages.
f)	die Entlastung des Vereinsvorstandes.
g)	die Neuwahl des Vorstandes und zwei Rechnungsprüfern nach drei Jahren.
h)	Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes und Anträge der Mitglieder, die beim 	ersten Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden müssen.
3)	außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen durch den Vorstand 	einberufen werden, wenn diese im Interesse des Vereins liegen oder schriftlich durch 	begründeten Antrag von mindestens 25% der Mitglieder unter Angabe des 	Verhandlungsgegenstandes verlangt wird. Die außerordentliche 	Mitgliederversammlung ist dann spätestens drei Wochen nach Eingang des Antrages 	einzuberufen. Die schriftliche Einladung soll zwei Wochen, muss aber mindestens 	eine Woche vorher erfolgen und zwar unter Angabe der Tagesordnung.
4)	in der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Jugendmitglieder sind 	erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres stimmberechtigt. Beschlüsse werden mit 	einfacher Mehrheit gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Beschlüsse über 	Satzungsänderungen bedürfen der Zustimmung von 2/3 der anwesenden 	Mitglieder. Wahlen erfolgen durch Handaufheben, wenn nur ein Kandidat zur Wahl 	steht. Schriftliche Abstimmung  muss erfolgen, wenn zwei oder mehrere Mitglieder 	kandidieren und zwar durch Stimmzettel.
	
	Mitglieder können in der Mitgliederversammlung auch gewählt werden, wenn sie in 	der Mitgliederversammlung nicht anwesend sind, wenn ihre Zustimmung hierzu dem 	Versammlungsleiter schriftlich vorliegt.
	Vor jeder Wahl ist ein Wahlauschuss, bestehen aus zwei Mitgliedern zu bestellen, der 	die Aufgabe hat, die Wahlen durchzuführen und ihr Ergebnis bekannt zugeben.
	Über alle Mitgliederversammlungen ist ein Protokoll zu führen, dass von dem 	Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterschreiben ist.
§ 14					Der erste Vorsitzende
	Der 1.Vorsitzende leitet die Geschäfte des Vereins und ist insoweit den Mitgliedern 	gegenüber weisungsberechtigt. Er hat für die Einhaltung der satzungsmäßigen  	Aufgaben und Beschlüsse des Vereins zu sorgen. Er leitet die Sitzung der Mitglieder. 	In einem dringenden und unaufschiebbaren Fall kann er von sich aus eine 	Entscheidung 	treffen. Er hat seine Entscheidung den Mitgliedern zwecks 	Genehmigung mitzuteilen. 
	Der erste Vorsitzende hat die Vorstandsmitglieder 	jederzeit vollständig über wichtige 	Vorgänge zu informieren.
§  15					 Kassierer
	Dem Kassierer obliegt die Abwicklung aller finanziellen Vorgänge. Er hat 	insbesondere Beiträge und andere Forderungen einzuziehen und Verbindlichkeiten 	pünktlich zu erfüllen. Er hat der ordentlichen Mitgliederversammlung den Bericht der 	Jahresrechnung zu geben sowie die Bilanz und den Haushaltsvoranschlag 	vorzutragen. Den Mitgliedern des Vorstandes sind diese Unterlagen spätestens vier 	Wochen vor der ordentlichen Mitgliederversammlung zuzustellen.
	Den Rechnungsprüfern hat er rechtzeitig vor der ordentlichen 	Mitgliederversammlung alle Rechnungs - und Vermögensunterlagen zur Prüfung in 	rechnerischer und sachlicher Hinsicht vorzulegen. Über die Prüfung haben die 	Rechnungsprüfer einen schriftlichen Bericht zu fertigen und in der 	Hauptversammlung vorzutragen.
§16					Jugendabteilung
	Mitglieder können Jugendliche ab Vollendung des vierten bis Vollendung des 18. 	Lebensjahres sein. Zur Anmeldung melden sich die Jugendlichen beim 	Jugendobmann mit der schriftlichen Zustimmung der Eltern oder 	Erziehungsberechtigten.
	
	1.Aufgabe
	Die Mitglieder haben sich innerhalb und außerhalb der Jugendgruppe anständig zu 	betragen, die Veranstaltungen der Gruppe zu besuchen und vor allem ihre Tiere mit 	Liebe und Lust zu pflegen. Sie wollen diese Liebe zum Tier vertiefen, die Tierquälerei 	bekämpfen und den Tier- und Naturschutz fördern:


a)	durch Anleitung, Hilfe und Schulung für die selbständige Pflege und Zucht von 	Rassegeflügel jeder Art als sinnvolle Freizeitgestaltung;
b)	durch Weckung der Freude am schönen Tier nach Form, Farbe und 	Lebensäußerung;
c)	durch Förderung von Ausstellungen als züchterischen und pflegerischen Wettbewerb;
d)	durch hinführen und Anleiten zum Basteln und Werken von praktischen und auch 	zweckmäßigen Geräten;
e)	durch Pflege des Gemeinschaftsgeistes.
2.	In der Durchführung von gemeinsamen Fahrten zu Ausstellungen, zum Besuch von 	Gemeinschaftszuchtanlagen.
3.	In der Übung jugendlicher Selbstverantwortung und gegenseitiger Hilfe.
4.	In der Durchführung von gemeinsamen Treffen der Gruppen in Lager und Heim.
	Eine enge Zusammenarbeit mit anderen Jugendgruppen ist anzustreben.
5.	In der Veranstaltung von Heim-und Elternabenden zur Förderung der Geselligkeit. 	Alle Veranstaltungen stehen im jugendlichen Geist. Die Jugendgruppen müssen 	parteipolitisch neutral sein.
6.	Die Leitung der Gruppen liegt in den Händen des Vereinsjugendobmannes.
	Neben züchterischer Erfahrung soll er vor allem von der Liebe und Verantwortung 	zur Jugend erfüllt sein. Der Jugendobmann führt die Gruppe zur freien 	Selbstäußerung, Selbstgestaltung und -führung des Gruppenlebens. Er gibt dem 	Verein auf der Jahreshauptversammlung einen Bericht über die Arbeit der Gruppe. 	Der Jugendobmann ist gleichberechtigtes Mitglied des Vorstands und hat im Verein 	

	die Belange der Jugend zu vertreten. Er wird von der Mitgliederversammlung der 	Jugendgruppe vorgeschlagen und vom Verein bestätigt.
§17					Ausschüsse 
	Der Vorstand kann für bestimmte Arbeitsgebiete des Vereins Ausschüsse 	einsetzen, die nach seinen Weisungen die ihnen übertragenen Aufgaben zu erfüllen 	haben. Vorsitzender der Ausschüsse ist der 1.Vorsitzende, der den Vorsitz in einem 	Ausschuss auf ein anderes Vorstandsmitglied übertragen kann.
§ 18					Ehrungen
1.	Für außerordentliche Verdienste um den Verein kann ein ordentliches Mitglied durch 	eine Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt werden. Für 	den Beschluss ist eine 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 	erforderlich.
	Die Entziehung der Ehrenmitgliedschaft kann nur durch eine ordentliche 	Mitgliederversammlung ausgesprochen werden.

2.	Ordentliche Mitglieder und andere Personen, die sich besondere Verdienste um die 	Rassegeflügelzucht oder um den Verein erworben haben, können durch den 	Vorstand mit der Vereinsehrennadel ausgezeichnet werden.
	Der Vorstand kann durch Beschluss Ehrennadeln wieder aberkennen, wenn ihre 	Besitzer rechtswirksam aus dem Verein, dem Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter 	(BDRG), oder einem anderen Fachverband ausgeschlossen worden sind.
3.	Ehrenmitglieder und Träger der Ehrennadeln haben die gleichen Rechte und Pflichten  	wie ordentliche Mitglieder
§19					Auflösung
	Über die Auflösung des Vereins oder die Änderung des Vereinszweckes kann nur 	beschlossen werden, wenn der Vorstand oder Paragraph 17 der Mitglieder dies 	beantragt und die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der Stimmen der 	erschienenen Mitglieder entsprechend beschließt und zwar nach ordnungsgemäßer 	Einberufung der Mitgliederversammlung unter Angabe des Antrages und seine 	Begründung, nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten.
	Das vorhandene Vereinsvermögen ist der Gemeinde Rodenbach, die es unmittelbar 	und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat, zu übertragen.
	
Diesselbe wird gebeten, dieses Vermögen fünf Jahre zu treuen Händen zu verwalten. Sollte sich während dieser Zeit ein neuer Rassegeflügelzuchtverein bilden, so ist das Vermögen diesem zu übergeben.
§ 20
	Diese Satzung wurde, am 14. Juni 2002 in Rodenbach, Main-Kinzig-Kreis, der 	außerordentlichen Mitgliederversammlung vorgelegt und von ihr genehmigt.



Bankverbindung: Raiffeisenbank Rodenbach (BLZ 506 636 99) Kontonummer : 1069640
